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.V 4«. Samstag den 10. Oktober

Wo«nenttntspreis:
Für die Stadt Solo-

thuen:
Halbjahr!. : Fr. 50.
Vierteljahr!.! Fr.2.25.
Franco für die ganze

Schweiz!
Halbjahr!.! Fr. 5.—
Vierteljiihrl.! Fr. 2 90.
Für das Aus! and pr.

Halbjahr franco:
Für ganz Deutschland

N.Frankreich Fr. l>.

Schweizerische

Anzeige um! GmpMung.
Auf die „Schweizerische Kirchen-

zeitung" kann gegenwärtig wieder

abonnirt werden. Wir empfehlen unser

Blatt dafür, damit wir in dem Be-

streben, seiner Aufgabe sür die hoch-

wichtige Gegenwart und sür die Zu-
kunft zu entsprechen, ermutlpgt und

unterstützt werden.

Tas Verhalten der katholischen
Kirche in Preußen gegenüber dem

Civil Ehegesrh.

Nr. 30 der Kirchenzeitung reproducirte
einen Artikel der Germania unter dem

Titel: „Die Katholiken und die Ciril-
ehe", der zur Belehrung des katholi-
scheu Volkes über die Eheschließung

ganz geeignet ist. Das gleiche Blatt
bringt nun einen fernern Artikel, der eine

Anweisung des Cle r u s über den glei-
cheu Gegenstand enthält und unseres Er-
achtens auch in der katholischen Schweiz
seine Anwendung finden wird. Es lei-
tet denselben so ein: Das Civilehegesetz

tritt in Preußen nüt vein 1. Oktober
in's Leben. Die verschiedenen Religions-
gesellschaften in Preußen müssen Stellung
zu ihr nehmen. Die Stellung der katho-

lischen Kirche konnte keinen Augenblick

zweifelhaft sein. Jeder einigermaßen unter-
richtete Katholik war im Stande, sie

vorauszusagen. Sie läßt sich füglich in
folgende Worte zusammenfassen,, die das

Wesentliche der von den verschiedenen Bi-
schöfen Preußens ergangenen Instruktionen
zusammenfassen, und in der That auch

einem wichtigen kirchlichen Aktenstücke

wörtlich, nur mit Auslassung einiger
Spezialbcstimmungeu, entnommen sind.

Die in Betreff der Civilehe hauptsächlich-

sten Bestimmungen dieses bis jetzt nicht

veröffentlichten Aktenstücks lauten:

„Die Geistlichkeit hat die Gläubigen
in oen Predigten und Katechesen sowohl,
alS auch z im Privatunterrichte, darüber
zu belehren, .daß die gesetzliche Vorschrift
über die Eheschließung vor dem Civil-
standsbeamten eine rein staatliche Anord-
nung ist und darum auch nur Folgen
für das bürgerliche Leben hat, daß aber
durch die Erklärung der Brautleute vor
dem Standesbeamten und durch die von
demselben vorgenommenen Förmlichkeiten
eine kirchliche, d. h. eine vor Gott und
seiner Kirche giltige, wahre Ehe nicht zu
Stande kommt, sondern daß diese nach
der Lehre unserer Kirche von ihnen nur
geschlossen werden kann vor ihrem Pfarrer
und zweien Zeugen, in der Weise, wie sie

bisher ihre Ehen geschlossen haben, und
daß sie nur durch diese kirchliche Eheschlie-
ßung das Sakrament der Ehe, die von
Christus den Eheleuten verheißene Gnade
empfangen. Die Gläubigen sind also zu
belehre», daß sie sich nach der vor dem

Standesbeamten abgegebenen Erklärung
keineswegs als wirkliche Eheleute zu be-

trachten haben, und daß die vor Gott
und der Kirche gültige sakramentale Ehe
nur vor dem Pfarrer geschlossen wird,
daß sie daher nach der Erklärung vor dem
Standesbeamten sich alsbald zur kirchli-
chen Trauung zu gestellen und bis dahin
sich nur als Brautleute zu betrachten
haben, und bis dahin alle jene göttlichen,
und kirchlichen Vorschriften für sie Gel-
tuug haben, welche sie als Brautleute
verpflichten. Es ist ihnen offen zu sa-

gen, daß diejenigen Brautpaare, welche

ihre Erklärung nur vor dem weltlichen.
Beamten abgegeben, und keine kirchliche
Ehe geschlossen haben, von der Kirche als
Eheleute nicht angesehen und behandelt
werden.

Die Pfarrer haben dahin zu wirken,,
daß die Anmeldungen zu den Aufrufen
(Aufbietungen) zuerst bei ihnen erfolgen,
damit, wenn sich ein Ehehinderniß vor-

Für Italien Fr. 5. 50
Für Amerika Fr.L. 50

Si!»riìck«ngsgbvûht:
10 Cts. die Petitzeile
sl Sgr. -—- ij Kr. für

Deutschland.)

Erscheint
jeden Samstag
19/s Bogen stark.

Briefe und Gelder
franco.

findet, oder ein Einspruch erfolgt, diese

zuvor gehoben werden, oder falls die He-
bung (nach kirchlichen Grundsätzen natür-
lichj unmöglich ist, die Brautleute recht-
zeitig sd. h. also, bevor sie bei dem Stau-
desbeamten irgend einen Schritt gethan
Habens bewogen werden können, von ihrem
Vorhaben abzustehen. Den Gläubigen ist
es als Pflicht vorzuschreiben, nicht eher
den Civilcontract abzuschließen, bis ihr
Pfarrer ihnen erklärt hat, daß der kirch-
lichen Trauung kein Hinderniß entgegen-
stehe. Wo zu befürchten ist, daß Braut-
leute sich mit einer bloßen Civilehe be-

gnügen oder gemischte Ehen ohne die von
der Kirche vorgeschriebenen Cautioneu ein-
gehen werden, haben die Pfarrer sich von
allen bürgerlichen Eheverkündigungen recht-
zeitig Kenntniß zu verschaffen und durch
Pastorale Einwirkung die Brautleute zur
Eingehung einer kirchlich gültigen und
erlaubten Ehe zu veranlaßen.

Da mit dem I. Oktober d. I. die

bürgerliche Eheschließung in's Leben tritt
und daher die kirchliche Trauung von da

ab nicht mehr, wie bisher, eine staatliche
oder bürgerliche Geltung oder Bedeutung
hat, so treten von dem Tage an alle
Vorschriften, welche der Staat in Betreff
der Eheschließung, resp, der Training er-
lassen hat, sür die Pfarrer außer Kraft,
und haben dieselben bei den Kopulationen
nur die kirchlichen Gesetze und Vorschriften
in's Auge zu fassen und zu beachten. Es
kommen also für die Pfarrer nicht mehr
in Betracht die staatlichen Vorschriften
über die Proklamationen, über die Ehe-
Hindernisse, über den beizubringenden Con-
sens der Vorgesetzten bei Kopulationen
der Beamten und Militärpersonen, über
den Consens der Eltern, Vormünder und
vormundschaftlichen Gerichte, über die

Trauung der Ausländer, über die beizu-
bringende Bescheinigung der Vermögens-
auseinaudersetzung bei Verheirathung von
Wittwern und Wittwen und über das
Recht der Pfarrer des einen oder anderen

Brauttheiles zur Vornahme der Trauung.
(Die meisten dieser früher von dem
trauenden Geistlichen zu beobachtenden
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staatlichen Vorschriften werden vom
1, Oktober an von dem bürgerlichen
Standesamte wahrgenommen^. Selbst-
verständlich sind die kirchlichen Vorschrif-
ten über die Eheschließung, über die Pro-
klamationen (Aufgebotes, Ehehindernisse,

Einholung der Dispensen, über tsmpus
oluusum (geschlossene Zeit s und über die

Form der Eheschließung auch künftig mit
aller Sorgsalt und Gewissenhaftigkeit zu
beachten.

Diejenigen, welche sich mit einer bloßen

Civilehe begnügen, sind von dem Em-
pfange der hl-. Sakramente so lange aus-
zuschließen, bis sie zu einer kirchlich gül-
tigen Ehe verbnnden sind. Wenn geschie-

dene Ehelente zu Lebzeiten des anderen

Theiles eine neue Ehe eingehen snatürlich
eine bloße Civilehe, da die Kirche in die-

sein Falle nicht trautj, so sind dieselben,

falls über die Gültigkeit der ersten Ehe
kein Zweifel besteht, jedenfalls von dem

Empfange der hl. Sakramente, und in
besonders auffallenden Fällen auch von
der Gemeinschaft der Kirche auszuschließen.

Die Kirchenbücher über die vorgenom-
menew Proklamationen und Kopulationen,
sowie über die Taufen und Beerdigungen,
sind in der bisherigen Weise fortzusüh-
ren. Kinder, die aus nur vor dem

Civilstandsbeamten geschlossenen Ehen stam-

men, sollen (im Taufbuch s in der Ru-
brik „Bemerkungen" als ,»ox ooiàuntu
oivili» stammend bezeichnet werden."

Kundgebungen von Seite katho-

lischer Laien in der solothnrnischen

Stiftanshebuugsfrage.

1. An unsere werthen Mitbürger!
Die unterzeichneten Mitglieder des Kan-
tonsrathes von Solothurn, ihrer Ueber-

zeugnng folgend, haben gegen das Ein-
treten in die Vorschläge der hohen Re-
gierung betreffend die Aufhebung unserer
drei ältesten kirchlichen Corporations, des

Klosters Mariastein, deS Stiftes St. Urs
und Viktor zu Solothurn und des Stif-
tes St. Leodegar zu Schönenwerd, ge-
stimmt.

Es handelt sich um die Rettung dreier

Stiftungen, die während bald zwölf Jahr-
Hunderten für Bildung und Erziehung,
für die religiösen Bedürfnisse unseres Vol-
keS Großes geleistet.

Gründe zur Aufhebung sind keine

vorhanden; die Stiftungen sind ini Sinne
unseres Civilgesetzbuches weder unmög-
lich noch unzulässig geworden. Wir sind
entschieden der Ansicht, daß der Staat
für Zwecke, die ihm sonst obliegen, nnd

die allerdings schön und edel sind, nicht
das Eigenthum kirchlicher Korporationen
angreifen soll, welche ja zu allen Zeiten

für humane Zwecke und namentlich für
die Schulen ebenfalls ihr Möglichstes ge-

leistet haben.

Wir ersuchen daher unsere werthen Mit-
bürger, die uns mit ihrem Zutrauen be-

ehrt, unserer Stimme Gehör zu leihen,
und unserer Ansicht auch im Volke Gel

tung zu verschaffen. Wir hoffen Zuversicht-

lich, daß die Mehrheit unserer Mitbürger
am Abstimmungstage unsere Stimmab-
gäbe rechtfertigen und gleich uns die Be-
schlüsse verwerfen werde.

Möge der Geist der Gerechtigkeit und

Toleranz euren Entschluß leiten! Das
walte Gott!

(Unterzeichnet von 18 Kantonsräthen,
denen sich nachträglich t! andere anschlössen

2. An unsere protestantischni Mit-
bürger! Die unterzeichneten KantonSräthe
nehmen sich die Freiheit, an ihre prote-
stantischen Mitbürger ein ernstes und

freundschaftliches Wort in einer hochwich-
tigen Angelegenheit zu richten.

Ihr wißt, geliebte Mitbürger! daß am
künstigen Sonntag den 4. Oktober daS

Volk des Kantons Solothurn zur Ab-
stimmung berufen ist über den Gesetzes-

Vorschlag des Kantonsraths vom 18. Sept.
abhin, gemäß welchem das Collegiatstift
St. Urs und Viktor, das Stift Schönen-
werd und das Kloster Mariastein aufgc-
hoben werden sollen. Unsere Bitte an
Euch, geliebte Mitbürger, geht dahin:
Ihr möchtet Euch in dieser Frage der Ab-
stimmung enthalten. Wir erlauben uns,
diese Bitte durch nachfolgende Betrach-
tungen zu begründen.

1) Soll in einem freien Staate jede

Religionsgenossenschaft berechtigt sein, ihre
Angelegenheiten selbst zu ordnen. Das
fordern Freiheit nnd Recht. Die Katho-
liken mischen sich nicht in die kindlichen
Verhältnisse deö Bucheggbergs und gönnen
demselben seine Glaubensfreiheit im vollsten
Maß und von ganzem Herzen. Dagegen
dürfen sie billig beanspruchen, daß die Be-
kenner des reformirten Glaubens Gleiches
mit Gleichem vergelten, daß diese demnach
den Katholiken, welche dem Glauben ihrer
Vater treu geblieben sind, überlassen, zu
beurtheilen, was Gegenstand ihres Kultus
sein soll und was nicht, ob die Klöster
und andere geistliche Stiftungen für sie

nothwendig oder nützlich sind, oder ob die-

selben dein Materialismus der Zeit zum
Opfer gebracht werden sollen.

2) Man flößt Euch, wir wissen eS,

eine entsetzliche Gcspensterfurchr ein vor
dem sogen. Ultramontanismus. Geliebte

Mitbürger, wir wollen zu Euch hierüber
ein offenes Wort spreche», nnd hoffen
Euch zu überzeugen, daß jener Ultramon-
taniSmuS nichts ist, als ein von einer

gewissen Partei erfundenes Schreckbild, das
in eitel Dunst sich auflöst, wenn mau
dasselbe mit nnbesangeuem Auge sich an-
sieht.

In der katholischen Kirche ist es nicht
wie i» der reformirten die Gemeinde, welche
das Wort Gottes auslegt uns das Glau-
benSbekcnutniß festsetzt, sondern es ist die

durch die höhere Geistlichkeit vertretene
Kirche selbst, welche den Gläubigen das

Bekenntniß gibt. Es hat dieses den Vor-
theil, den auch Protestanten anerkennen,
daß die Kirche oder Glaubensgemeinschaft
sich nicht wie die protestantische in Sekten

zersplittern kann. Daraus sotgt aber auch

nothwendig das Dogma der Unfehlbarkeit,
sei dasselbe den in Konzilien vereinigten Bi-
schüfen, sei es dem Oberhaupt der Kirche,
dem Vapste, übertragen. Diese päpstliche

Unfehlbarkeit ist aber nicht eine solche,

daß der Träger derselben als Mensch un-
fehlbar sein soll oder sein will, wie die

Sache von unsern Feinden böswillig aus-
gelegt wird, sondern er ist unfehlbar nur
in sosern, als er im Namen der Kirche
spricht und nur soweit eS sich um Dog-
men oder Lehrsätze deS katholischen Glau- ^

bens oder der Moral handelt. Die da-

herige Formel lautet: „daß die Auctoritat
„deö römischen Papstes die höchste und

„darum von Irrthum frei sei, wenn Z
„in Sachen des Glaubens und
„der Sitten dasjenige festsetzt nnd
„vorschreibt, was von allen Christgläubi-
„gen zu glauben und zu halten oder zu

„verwerfen sei."

Dieses Dogma der Unfehlbarkeit kann
andern Religionsgenossenschaften schon des-

wegen keinen Schaden bringen, weil es

sich nicht über das Gebiet des katholischen
Glaubens hinaus erstreckt und weil der

Inhaber derselben keine materielle» Mittel
besitzt, um seinen Lehren Eingang zu ver-
schaffen, sondern nur mit geistigen Waffen
kämpft. Und eS wäre doch wahrhaftig
traurig, wenn in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts, das sich seines Fort-
schritteö und seiner Aufklärung so sehr

rühmt, die geistigen Waffen zur Bekam-
pfung dessen, was man „Ultramontains-
mus" nennt, nicht genügen würden nnd

wenn deswegen zu Gewalt und Unrecht
gegriffen werden sollte.

Unsere Feinde nennen uns „Vaterlands-
lose", weil der Mittelpunkt unserer Kirche
in Rom ist. Könnet Ihr im Ernst glau- s-

ben, daß unsere Freiheit und Unabhängig- -

keit von einem Manne bedroht sein soll, s

der keine weltliche Macht besitzt und von '
den Almosen der Gläubigen lebt? Nein, s
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nicht von Rom aus droht unserer Freiheit
und Unabhängigkeit Gefahr, sondern von
einer ganz andern Seite, wo Länder und

Milliarden erobert werden, wo viele Hun-
derttausende von Soldaten keine andere

Beschäftigung haben, als sich fortwährend

zum Kriege bereit zu machen und da-

durch das Mark des Landes derart

aufzehren, daß kaum ein Schärflein übrig
bleibt, um im Kriege krüppelhaft und

arbeitsunfähig gewordene Soldaten und

ihren Familien ein elendes Leben zu fristen!
Hier sehen gewisse Leute Alles im schönsten

Licht und man zeigt mit dein Finger im-
mer nach Rom, damit das Volk die Ge-

fahr nicht erkennen soll, welche ihm von
der entgegengesetzten Seite droht.

Man nennt uns „Baterlandslose"
Gott bewahre unser theures Vaterland vor
jedem Angriff durch fremde Gewalt; aber

wenn eS im Rathschlage des Allerhöchsten

läge, uns solcher Prüfung zu unterwerfen,
wir und unsere Söhne würden ebensogut,

mit eben solcher Hingebung für Freiheit
und Unabhängigkeit kämpfen wie Ihr und

Eure Glaubensgenossen. Pflicht und Auf-
munterung hiefür lehrt und gibt uns unsere

Religion, die doch vielen „Aufgeklärten"
ein Dorn im Auge ist. Oder glaubt Ihr,
unsere Mitbürger in den Urkantoncn, die

Söhne Tell's und Winkelrieds, wären in

Zeiten der Noth deßwegen weniger gute

Vertheidiger des Vaterlandes, weil sie gute
römisch-katholische Christen sind, als die

Zürcher und Berner? Nein, so etwas

könnt Ihr nicht glauben.

Darum, liebe Mitbürger, denket nicht

geringschätzig von uns, weil Ihr andern

Glaubens seid. Enere Väter hatten ja
vor einigen hundert Jahre» den gleichen

Glauben wie wir. Helfet nicht dazu, uns

zu verletzen, in dem, was uns heilig ist,

helfet nicht Zwietracht pflanzen, sondern

Eintracht.
Bedenket die gefährliche Lage, in der

sich Dank der Herrschsucht, nicht RoinS,
nicht der katholischen Kirche, sondern ganz
anderer Mächte, — Europa wirklich be-

findet, daß jeden Augenblick ein weit-

greifender, verheerender Krieg ausbrechen

und auch an uns eine Prüfung heran-
treten kann. Dann werden wir Alle,
Protestanten und Katholiken, Arm in Arm
dem Feind entgegentreten müssen! Hier
heißt es dann: „Eintracht nährt, Zwie-
tracht verzehrt! "

3) Heute mir, morgen dir! Bei dem

Kampfe, der inner und außer den Mar-
ken unseres Vaterlandes zwischen den ver-
schiedenen Parteien gekämpft wird, handelt
es sich nicht nur um Klöster und andere

katholische Institute, sondern eS handelt
sich im Grunde darum, ob der Christus-
glaube, ob eine Religion, welche den

Menschen zur Tugend zu führen und zu
beseligen im Stande ist, überhaupt noch
bestehen soll oder nicht. Oesfnet die Augen
und schauet um Euch, sehet und bedenket,
was seit einigen Jahren geschehen und
was immer noch geschieht und angestrebt
wird. Ein Lehrer an unserer Kantons-
schule mußte der öffentlichen Meinung
weichen und von der Behörde entlassen

werden, weil er ein Buch unter daS Volk
geworfen, wonn er den Glauben an Chri-
stus, den Glauben an einen die Welt
regierenden persönlichen Gott, den Glauben
an die Unsterblichkeit der Seele u. s. w.
bekämpft und als Aberglauben erklärt.
Diesem Lehrer wird aber die Abberufung
durch eine großartige Pension versüßt, und
die Lehrerschaft eines der größern und fort-
geschrittensten Kantone, zur Schulsynode
versammelt, spricht in einem Telegramm
„d«n unentwegten Kämpfer für Licht
und Wahrheit" ihre vollsten Sympathieen
aus!

Seither und schon vorher sind unzählige
Schriften gleichen und ähnlichen Inhalts
im Drucke erschienen und in Masse unter
dem Volke verbreitet worden. Die Apo-
stel dieser Lehre kommen aber nicht
von Rom, sondern zum Theil aus unserer
Mitte, zum größten Theil aber von jen-
seits des Rheins. Auch in religiöser Be-
ziehung romint Euch die größte Gefahr
von dieser Seite. NeuerdingS hat in Basel
ein Deutscher unter dem Titel: „Die
Religion, zurückgeführt auf ihren Ursprung",
ein Buch drucken lassen, worin er die

christliche Religion auf die gottesläster-
lichste Weise lächerlich zu machen sucht
und worin Stelle» vorkommen, welche

nachzuschreiben sich die Feder sträubt, wie

z. B. : „Religion ist die Gemeinschaft
eines geheiligten Unverstandes.. „Sammt-
liche Religionen sind Fabellehren"
„Jegliche Form der Anbetung und des

Gottesdienstes ist eine wie die andere,
nichts Anderes als wahnsinniger Fetisch-
dienst" „Ja, es darf gar keinen

Gott geben", u. f. w. u. s. w.

Mit solchen antichristlichen und got-
tesläugnerischen Lehren gehen in der

Praxis die Bestrebungen ihrer Anhänger
Hand in Hand. Ein Antrage auf con-
fessionslose Schulen blieb zwar bei Be-
rathung der Bundesverfassung in Minder-
heit, weil man mit Recht fürchtete, es

möchte dies die Verwertung zur Folge ha-
ben. Desto mehr Mühe gibt man sich

in den Kantonen, die Schulen confessions-
los zu machen und bereits ist in einem
Kanton ein Gesetz in diesem Sinne er-
lassen worden. Nun muß man aber wis-
sen, daß unter „confessionslos" nicht nur
etwa das verstanden wird, was einer Con-
session besonders angehört, wodurch sich

dieselbe von andern Confessionen unter-
scheidet, sondern Alles, was zur Confession

gehöt, die ganze Religion. Confessions-
los ist also gleichbedeutend mit religions-
los — man hat das Ding nur nicht beim

rechten Namen nennen dürfen. An die

Stelle der Religion soll dann in der

Schule die Moral oder Sittenlehre ge-
setzt werden, als wenn man die christliche

Moral von der Person ihres göttlichen
Lehrers trennen, und als wenn man ohne

Religion dem Kinde begreiflich machen

könnte, was gut und böse ist! Und wann
soll dem Kinde die Religion gelehrt wer-
den, damit sie feste Wurzel faßt, wenn
nicht in dem zarten Alter, wo man es

noch nicht stundenweit zum Pfarrer schicken

kann! JndifferentismuS, Gleichgültigkeit
in religiösen Dingen, wird die Folge sol-
cher Einrichtungen sein, wenn nicht Lehrer
und Schüler von derReligion durchdrungen
sind. Und wenn man heute findet, unsere

kirchlichen Institute seien überflüssig, findet
man vielleicht in einigen Jahrzehnten auch
Euere Kirchen überflüssig; „Heute mir,
morgen Dir!" Wer sein HauS in Ehren
halten will, darf nicht helfen, dem Nach-
bar die Fenster einwerfen.

Liebe Mitbürger, lasset Euere katholischen

Mitbürger entscheiden, was zu ihrem Kul-
tus gehört oder nicht. Wir widerholen
eS, das ist die Bitte, die wir in aller
Freundschaft und mit vollem Vertrauen an
Euch richten.

Unterzeichnet von 18 Kantonsräthen.

3. Aufruf einer Versammlung ka-

tholischrr Bürger zu Solothurn an das
Volk des Kantons und an ihre Mit-
dürgcr. Der Kantonsrath von Solothurn
hat in seiner Sitzung vom 18. Septbr.
abhin drei verhängnißvolle Beschlüsse ge-
faßt. Er hat die drei ältesten kirchlich-
lichen Korporationen, daS Kloster Maria-
stein, das Sanct Ursenstift zu Solothurn
und das St. Leodegarstift zu Schönen-
werd aufgehoben. Acht Jahrhunderte sind

abgelaufen, seit in Beinwil der erste Abt
Esso mit seinen Ordensbrüdern in Hu-
zons Forste, in jenem damals abgelegenen

Thale jenseits des Passawang, die Wälder
lichtete, das Land urbar machte, das Licht
der Wissenschaft und das Feuer des christ-

lichen Glaubens im Volke verbreitete.

Eilf Jahrhunderte sind vorübergegangen
seit der Zeit, da Werthrada, die fromme
Mutter Kaisers Karl des Großen, das

St. Ursenstift gegründet, neun Jahrhun-
derte, seit die edle Königin Bertha von
Burgund, die heute noch in der Volkssage
verherrlichte Spinnerin, die des Glückes

Faden, wo sie unter dem Volke weilte,
einst gesponnen, Werthrada's Stiftung zu
Ehren der Glaubensmartyrer St. Urs
und Viktor und ihrer thebäischen Genossen
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zu neuem Glänze erhoben. Bald sind zwölf
Jahrhunderte seit jener Zeit verflossen, da

Bischof Radpert auf seinem Eigen an der

Aare das schöne „Werith", ein bescheidenes

Kloster erbaut, das schon in der Mitte
des eilften Jahrhunderts in ein Collegiat-
stift von Chorherren umgewandelt wurde.
Diese drei Stiftungen haben bis in die

neueste Zeit ihren Zweck nach Kräften
erfüllt. Ausgezeichnete Männer sind aus
ihrem Schvoße hervorgegangen. Sie haben
Großes beigetragen zur geistigen, sittlichen
und religiösen Bildung des Volkes.

Das St. Ursenstift wurde vom heil.
Vater im Jahr 1828 zu einem bischöfli-
chen Domstifte, der St. Ursusmünster zur
Kathedrale erhoben. Die Diöcesanstände
Solothurn, Bern, Luzern, Zug, Aargau,
Thurgau, Baselland haben in dem Bis-
thumsvertrage vom 26. März 1828 dieses

anerkannt. Noch besteht der Diöcesanver-
trag mit Rom. Er ist formell nicht ans-
gehoben. Die Regierungen der Majorität
der Diöcesantantone aber haben ihn ge-
waltsam zerrissen, den Bischof ins Eril
gesandt, weil er treu zu seiner hl. Kirche
hielt. Die Kantone Luzern und Zug an-
erkennen den Bischof und sein Domkapitel
und haben gegen die Gewaltbeschlüsse der

Majorität protestirt. Die Aufhebung deö

Stiftes St. Ilrs führt nothwendig die

Auflösung des Domstiftes Basel nach sich.

Nicht genug an den heraufbeschworenen
kirchlichen Wirren will eine politische Rich-
tung in unserem schweizerischen Vaterlande,
die in einigen Kantonen zur Herrschast
gelangt, ihre zerstörende Hand noch weiter
ausbreiten. Es soll zwar vor der Hand
nur den drei kirchlichen Corporationen
Mariastein, St. Ursen und Schönenwerd
gelten. Die Aufhebung sämmtlicher üb-
rigcn Klöster und frommen Stiftungen ist
jedoch bereits in der Mitte unseres Kan-
tonsrathes beantragt. Es steht also zu
befürchten, daß dem Volke des KantonS
Solothurn, welches treu zu seiner römisch-
katholischen Kirche steht, noch weitere
Schläge in dieser Richtung nahe bevor-
stehen.

Verfolgt man die nichts weniger als
ruhmvolle Geschichte unseres Kantons in
den letzten Jahren, so sollte das Volk
endlich doch zur Ueberzeugung kommen,
daß unsere Landesbehörden in ihrer Ver-
blendung unsern sonst so glücklichen Kan-
ton in endlose Wirren zu stürzen suchen.

Zuerst kam die Absetzung und Verweisung
unseres Hochwürdigsten Bischofs, nachher
das Gesetz über die Wiederwählbarkeit der

Geistlichen, welches der hl. Vater mit den

Grundsätzen der katholischen Kirche un-
vereinbar erklärt hat. Es kam der Hand-
langerdienst,. den unsere Regierung der-

jenigen von Bern bezüglich der Ausweisung

der jurassischen Geistlichen aus dem Kan-
ton Solothurn geleistet. Es kam der

Schutz und Schirm, den sie den altkatho-
tischen Gemeinden und den von dem Kir-
chenverbande ausgeschlossenen Geistlichen
angcdeihen ließ, während die römisch-ka-
tholischen Eltern, die ihre Kinder nicht
den abgefallenen Priestern in die Christen-
lehre sandten, gerichtlich bestraft wurde».
Es folgte endlich die Aufhebung der drei

altehrwürdigcn kirchlichen Institute, welche
viele Jahrhunderte hindurch Bildung, Re-
ligion, Heil und Segen unserem Lande

brachten.

Es ist Zeit, daß das Volk einmal
diesem politischen Zerstörungssinu entschic-
den Halt gebiete! Unser Volk will seine

Religion, seine Kirche und seine kirchlichen
Institute auch den Nachkommen überliefern.
Es ist das unsere heilige Pflichl. Wir
sind dieß unsern Kindern, unsern Nach-
kommen schuldig.

Wohl sind für viele Gemeinden die von
dem hohen Kantonsrathe vorgeschlagenen
Verwendungen für die Schulen und für
den Kautonsspital bestechend. Allein jene
kirchlichen Corporationen haben gerade für
die Schulen bisher Großes geleistet und
werden es auch in Zukunft thun. Sie
sind im Sinne unseres Civilgesetzbuches
weder unmöglich noch unzulässig geworden,
wie man Euch glauben machen will. Sie
haben das Recht zu ihrer Forteristenz.
Das katholische Volk hat das Recht, dieß

zu verlangen. Jede Säkularisation, wenn
sie auch in anderer Richtung Nutzen
bringen sollte, ist ein Unrecht, ist moralisch
und rechtlich unerlaubt. Jede Ungerechtig.
keit rächt sich. Bleiben wir darum auf
dem Boden des Rechtes, auf dein Boden
unserer christlichen Ueberzeugung!

Werthe Mitbürger! Eine große Anzahl
gleichgesinnter Bürger wendet sich an Euch,
und bittet Euch, Ihr möget bei der Volks-
abstimmuug die Euch zur Genehmigung
vorgelegten Beschlüsse verwerfen und ein
entschiedenes Nein! in die Urne werfen.
Möge ein christlicher Geist, möge der Sinn
für Gerechtigkeit Eure Beschlüsse leiten!
Das walte Gott!

4. Eine Versammlung der „Schw arz-
buben" ") an ihre Mitbürger der obern
Amteien. Am Vorabende eines für unsern
Kanton verhängnißvollen Tages richten
wir unsere Stimme an Euch und appel-
liren an das Gerechtigkeitsgefühl und an den

religiösen Sinn unserer Kantonsbewohner

Nächsten Sonntag soll das solothurni-
sche Volk entscheiden, ob es drei viele

Jahrhunderte alte religiöse Institutionen

*) Der Amteien Dorncck-Thierstein.

mit einem Schlage vernichten wolle; es

soll entscheiden, ob es auflösen und nieder-

reißen wolle, was der fromme religiöse
Sinn unserer Altvordern aufgebaut hatte;
es soll darüber richten, ob drei kirchliche

Corporationen, die des Segens unter dem

Volke schon so viel gewirkt, leben oder

sterben sollen; es hat zu entscheiden über

ihre Schuld oder Nichlschuld. Ein stür-
misch herauf beschworncr Zeitgeist bringt
drei Gerechte auf die Anklagebank und

ruft : sie sind des Todes schuldig, fort mit
ihnen: Ist es wohl möglich, daß das

Solothurner Volk seinen Wohlthätern
zurufen wird „kreuzige sie" Wir fra-
gen, liebe Mitbürger, warum diese An-
klage? und antworten: Weil diese drei

kirchlichen Corporationen katholisch sind

hdas ist die einzig richtige Antwort),
weil sie treu uud fest am römischkatho-
lischcn Glauben hangen; weil sie nicht
die Grundsätze des Abfalls annehmen wol-
len. Es ist weniger darum zu thun ihr
Vermögen vertheilen zu könne», als viel-
mehr, um die Bollwerke und die Schulen
katholisch-religiösen Sinnes zu zerstören.
Sechszehn Jahrhunderte sind verflossen,
seit unsere LandeSpatronc St. Ilrs und

Viktor um des christlichen Glaubens wil-
le» in den Tod gegangen. Die damalige
Staatsgewalt, der damalige Zeitgeist hat
sie des Todes schuldig erklärt, weil sie nicht
der Staalsreligion dienen wollten. Wer
sieht heute nicht mit voller Ueberzeugung
ein, daß nun wieder das Streben obwal-
tet, von der römisch-katholischen Kirche
uns zu trenne» und dafür eine Staats-
kirche, eine StaatSreligion zu grüngen?
Deßhalb hat die Staatsgewalt unsern
Hoebwst. Bischof, den Hirt der gläubigen
Heerde, geschlagen und ausgewiesen; deß

halb folgte die Verbannung aller gläubigen
treuen Seelsorger im Berner Jura ; deß-

halb die vielen Verfolgungen und Verge-
waltigungcn gegen Katholiken.

Bedenke Jeder die entsetzlichen Folge»,
das Unheil und die Wirrsale, die über

unser friedliches braves Volk hereinbrechen

werden, wenn es von seiner römisch-katho-
lischen Kirche sich lostrennen soll! noch

Tausende gäben eher ihr Leben hin. Wir
wollen keine und beugen uns unter keinen

Umständen unter eine Staatsreligion. Chri-
stus der Erlöser hat keine Staatskirche ge-

gründet, sondern er hat gerade dieselbe

zerstört. Wir kennen Länder, die im Staats
kirchenthume in wenigen Jahren einige Male
die Religion wechseln mußten; bei jedem

Regentenwechsel folgte auch Religions-
Wechsel. Ist das christlich? ist es katho-

lisch? In dem Staatskirchenthume liegt
auch die politische Freiheit begraben. Un-
möglich ist die politische Freiheit, wenn
die Staatsgewalt über das geistliche und
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weltliche Gebiet, über Gewissen und reli-
giöse Ueberzeugung gebietet. Letzten Sonn-
tag haben über 1>t,lX>s> Personen in dem

bedrohten Wallfahrtsorte Mariastcin ihm
ihre Liebe und Anhänglichkeit bezeugt; sie

haben gebetet sür Erhaltung des Instituts,
für Erhaltung des katholischen Glaubens.
Das Volk seiner Umgebung kennt seine

großen Verdienste; es kennt das gute Bei'
spiel und den musterhaften Wandel seiner

Conventualen. Hunderttausend Personen
sind jährlich dorthin gepilgert, um Hilfe,
Ermunterung und Trost zu suchen und

zu finden. Tausende von Thränen sind

letzten Sonntag an geheiligter Stätte in
banger Erwartung geflossen. Nun soll
diese Zufluchtsstätte der Bedrängten gesetzlos-

sen und aufgehoben werden! Ist es et-

was Anderes als Haß und Mißgunst von
Seite der Kulturhclden? Jene, die au
Volksfeste, Kurorte, Bäder und an die Orte
der Lust und des Vergnügens wallfahrten,
wollen die Wallfahrtsorte dcö religiösen
Geistes zerstören!

Volk des Kantons Solothurn Der
Entscheid liegt in deinen Hände». Die
Staatsbehörde hat dadurch auch die Ver-
antwort!ichkeit von sich ab- und aus dich

geladen. Stimme am nächsten Sonntag
frei nach Ueberzeugung! achte nicht des

Drängen, Drohe» und Beeinflussen! Wir
haben Gegner, die mit den verwerflichsten
Mitteln dich täuschen wollen; soeben ver-
breiten sie massenhaft eine Flugschrift,
unterzeichnet „ein Conservativer." Dieser
Katholikenfeind unter der Larve eines

Conservativen spricht zum Volke, wie der
Satan in der Schlange im Paradies zur
Eva, der Mutler des Menschengeschlechtes,
gesprochen hat. Solothurner Volk! Du
wirst trotz der gegnerischen Ueberredungs-
künste den Muth haben, nach deiner Ueber-

zeugung zu stimmen! und wir sehen daher
getrost deinem Entscheide entgegen.

Namens der Volksversammlung in
Nuuningen den 39. Sept. 1874 unter-
zeichnet von deren Präsident und Aktuar.

«
David Maser,

Pfarrer in Würenlos, Sts. Aargan.

Samstags den 26. September Abends

schloß das Leben eines Priesters, der dem

Gedächtnisse derjenigen, die ihn näher

kannten, nicht so bald entschwinden wird.
Die reichlichen Thränen, womit die Ka-
tholiken der Gemeinde Würenlos die Leiche

und das frische Grab ihres Pfarrers be-

netzten, waren die schönste Lobrede auf
seine Hirtentreue, und die 35 Geistlichen,

zum Theil auS weiter Ferne herbeigeeilt,

welche um 29. September dem Begräb-

niß beiwohnten, waren der sprechendste

Beweis, daß der Verstorbene bei seinen

Amtsbrüderu hohe Liebe und Achtung

genoß.

David Moser wurde am 2l). Juli
1829 in Würenlos, Bezirk Baden, gc-

boren. Sein Vater, Jgnaz Moser, war
Mitglied des Kantvnsrathcs, Präsident
des Bezirksgerichtes und Anfangs der

39ger-Jahre zweiter Tagsatzungsgesaudlcr.

Nachdem er schon im fünften Lebensjahre
eine vaterlose Waise geworden, nahm seine

Mrrller, Anna Maria, geb. Brunner,
die Erziehung an die Hand, eine verstän-

dige, energische, dabei kernkathvlische Frau.

Im Herbst 1846 pilgerte sie mit dem

kleineu David nach Maria-Einsiedcln und

erklärte ihm dort unverhofft, daß er dort
bleiben müsse, um zu studiren und ein-

mal ein rechter Geistlicher zu werde».

Es war gerade ein trüber, kalter Oktober

tag und die Lilvu irigwu kam dem Stu-
dentlein noch einmal so schwarz vor, als
sie in Wirklichkeit ist. David erlangte

von seiner Mittler durch Bitten, daß er

nach dem freundlichen Schwyz gehen

durfte. Von dort durch den Sonder-

bundskricg und die Vertreibung der Je-
suiten verscheucht, begab er sich nach Inns-
brück, später an daö Gymnasium in

Ruffach, sand sich aber enttäuscht und be-

zog 1848 die Stiftsschule Einsiedcln.

Während seines fünfjährigen Aufenthal-
tes in dort empfing er eine tüchtige Gym-
nasialbildnug, und zugleich durch den er-

hebenden Gottesdienst, wie er an diesem

Gnadenorte täglich gefeiert wird, Nah-

rung der Frömmigkeit. Der Verehrung
der seligsten Jungfrau, die er in Maria-
Einsiedeln faßte, blieb er sein ganzes Le-

ben treu Nachdem er 1853 bis 1856
in Tübingen und Freiburg die lheologi-
scheu Studien absolvirt hatte, machte er

einen zehnwöchentlicheu Kurs im damali-

gen provisorischen Priester-Seminar zu

Zurzach ") und wurde am Ostermontag

Die Orgauisatiousurkinide dieses kanto-

»atm Seminars bestimmt i» H 6- „Der Uu-
terricht, sowie die übrige Einwirkung auf die

Alumnen wird sich jeder einseitigen Richtung
und ausschließenden Tendenz möglichst fern

1857, den 13. April, durch den hochseli-

gen Bischof Karl zum Priester geweiht.

Tags darauf feierte er in der Klosterkirche

zu Visitation in Solothurn die erste hl.

Messe. WaS der Primiz an äußerin

Glänze abging, suchte er durch innern

geistigen Gehalt zu ersetzen. Er wählte
den hl. Apostelfürsten Petrus zum gcistli-

chen Vater, damit er niemals im Glau-
ben wanke. Als geistliche Mutter erkor

er die Gottesmutter Maria, damit sie

ihn die ganze Zeit seines Priesterlcbens

als ihren Sohn behüte und beschütze. Die
hl. Jungfrau und Martyr!» Agatha, diese

treue Braut Christi, erwählte er als seine

geistliche Braut und den hl. Aloysius,
den engelreinen Jüngling, zu seinem Bru-
der. — Es ist bezeichnend für den Cha-
rakter des Hrn. Pfarrer Moser, daß er

die mystische Wahl seiner geistlichen Fa-
milic selbst vor seinen vertrautesten Freun-
den geheim hielt. Erst »ach dem Ein-
pfange der HI. Stcrbsakramentc eröffnete

er seinem Spiritual das Geheimniß seines

Herzens, mit der Bitte, ihn beim heran-

nahenden Ende an seine Schutzheiligen zu

erinnern, damit er noch in der Todes-

stunde diejenigen anrufe, welchen er wäh-
rend seines PricstcrlcbcnS so vieles zu
verdanken hatte.

(Schluß folgt.

Wochenbericht.

^.Schweiz. Depesche des e i d g e n v s-

fischen Justiz- und Potizeidcpartements

an die Polizeibehörden von Bern, S o-

loth u ru und B a sclla ud:
„Der Herr Polizeikommissär von Pfirdt

machte dem Regierungsstatthalter in Prun-
trut die Mittheilung, er habe vernommen,

daß nächsten Sonntag (4. Oktober) eine

Masseuwallfahrt nach Mariastein stattsin-
den soll. Es seien aber größere Ansamm-

lunge» von Menschen ebenso, wie alle

nicht herkömmlichen Prozesstonen, im In-
teresse der öffentlichen Ruhe und Ord-

»ung dortseits nicht gestattet. Er werde

daher die geeigneten Polizeimaßrdgcln er-

greifen, um die Wallfahrer innert der

Landesgrenze zurückzuweisen. Der Herr

halten und namentlich die tonsessionclleu Ver-
hciltnisse des Kantons nie aus den Augen ver-
licrcn."
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Kommissär fügte bei, daß es vielleicht der

schweizerischen Polizei gelingen möchte, den

Uebertritt aus deutsches Gebiet zu ver-

hindern.

Wir ersuchen die Polizeibehörden der

Kantone Bern, Solothurn und Baselland

bekannt zu inachen, daß die Wallfahrt
auf deutschem Gebiet nicht geduldet werde

und uns nachher über das Geschehene

Bericht zu erstatten."

Eidg. Justiz- u. Polizeidcpartemeut.

Preußen, die eidgenössische
„Justiz" und die R e g i c r u n g en von
Bern, Solothurn und Basel-
land — schöner Verein! Es fehlen

nur noch die 3 Reiter im Schwarzbubeu-

land.

Msthum Wasel

Solothurn. Gang und Ausgang in

dem Werke der „R e o r g a n i s a t i o n"
(d. h. der Z erst ö r u n g) des Klosters

Mariasteiu und der Stifte St. Urs und

Viktor und St. Leodegar war gleich an-

fänglich jedeni klar, der das Solothurner
Volk und seine Führer auch nur einiger

Maßen kcunt.^) Es kamen noch be-

dauernswerthe Vorgänge, welche den Geg-

nein eine bequeme Handhabe boten.

Wie oft haben wir es schon beklagen

müssen, daß entweder Nnthätigkeit und

gleichgültiges Zuschauen und Gchenlassen,

oder dann übereilte, unvorbereitete Schritte
und ungemäßigter Parteieifer der katho-

tischen Sache im Großen und in einzelnen

Ländern schweren Nachtheil gebracht haben!

Man hätte es doch wissen können, daß wir es

mit Gegnern zu thun haben, welche längst

schon consequent und nach bestimmten Plänen

vorwärts gehen und auf jeden unserer Feh-

ler lauern und ihn zu benützen verstehen.

So war es ein unglücklicher, ver-

hänguißvoller Schritt, daß die Con-

vcniualen von Mariastein auf eine Ueber-

siedelung ins Elsaß dachten. Kein Mensch

Das „Vaterland" hat lNr. 264) die Each-

läge scharf' abcr^im Ganzen richtig gezeichnet

Ändere weiter zurückliegende Faktoren sind da

nicht ausgezählt: die nachthciligen fremde» Ein-
flösse, denen Solothurn immer ausgesetzt war,
die Eifersucht zwischen Patriciern und Bürgern,
zwischen Stadt und Land (Ollen), die Schul-
zustünde von 1860,- ihr greller Umschlag irr
den 3l)ger Jahre» n. A. m.

konnte es ihnen verdenken, wenn ein Theil
der Patres auswandern und in einem

andern Erdtheile oder Lande eine neue

Pflanzung des Klosters gründen wollten;
das wäre durch die edelsten Vorbilder ge-

rechtfertigt und ein Beweis der That- und

Triebkraft ihres Ordens gewesen. Aber
die alte, vom Volk verehrte Stätte ihrer
Wirksamkeit verlassen, im Kampfe vom

Platze weichen doch wir schweigen.

Man hat das klug benutzt und sie noch

weiter hineinzuführen gesucht. Die Unter-

suchuug hat bewiesen, daß sie keinen un-
rechtlichen Schritt thaten, die Gutheißnng
der Kirche und des Staates stets vorbe

hielten, und lange vor dem ent-
scheidenden Zeitpunkt voir dem

Projekte zurücktraten und in ihrer Stel-
lung auszuharren beschlossen. Man kann

sie tadeln, aber nicht anklagen und ver-

dämmen. Eben so wenig kann man ihnen

als Verschuldung anrechnen, daß die Gegner
die V o l k s st i m m u n g gegen sie auf-

zuregc» wußten und diese ungünstige Stinr-

mung benutzten, um zwei andere Institute
in das gleiche Unglück zu verwickeln, und

den längst auch gegen diese vorbereiteten

Schlag nun mit Erfolg zu führen. Es

mußte so kommen. Gott wird wissen,

warum er es geschehen ließ und wie er

es zum Heile lenkt.

Die andern Anklagen gegen Mariastein

waren bekanntlich: die mangelhafte Ver-

waltung im Oekouomischcn und die ge-

ringen Leistungen im Schulwesen. Die

Verhandlungen haben gezeigt, à früher
der Verwaltung alles Lob gespendet, die

Landwirthschaft des Klosters als muster-

haft dargestellt wurde, und nun auf ein-

mal ein Tadel ertönt, der nur da viel-

leicht erhoben werden kann, wo man daS

Kloster durch übermäßige Ausnahmsab-

gaben eigentlich dazu zwang (wie z. B.

zu vorzeitigen Holzschlägen), sonst aber

einseitig und übertrieben ist. Die Leistungen

im Schulwesen wurden eben parteiisch

herabgewürdigt, und es wurde verschwiegen,

daß in den letzten Jahren mehrere junge

begabte Patres zu ihrer Ausbildung im

Lehrfach an gute Schulen hingesandt wur-
den. Ob man überhaupt eine reckt tüch-

tige Schule dort gern gesehen hätte? Der

Zuruf der Berner Volksvereinssektion (s.u.)
antwortet darauf.

Eine gute Verwaltung der Oekonomic

und eine gute Schule sind allerdings eine

Zierde für ein Kloster, aber nicht die
Hauptsache. Nicht alle Klöster kön-

neu Oekonomie betreiben oder Schulen

haben. Es ist ganz bezeichnend, wie die

Gegner des Klosters Mariastein immer

nur jenes betonten und den eigentlichen

Hauptberuf einer klösterlichen Institution:
eigene religiöse Vervollkommnung und re-

ligiöse Wirksamkeit nach Außen, ganz

außer Acht lassen. Die Debatten des

Kantousrathes haben in dieser Beziehung
eine klägliche Unwissenheit und Beschränkt-

heit gewisser Herren in der Auffassung

klösterlichen Lebens und Wirkens zu Tage

gefördert. Zu religiösen Zwecken

zunächst ist Mariasteiu gegründet worden,

und in dieser Beziehung steht Mariastein
unangreifbar da. Seine Geschichte ist rein

von den Vorwürfen, die man andern, na-

meutlich reichen Klöstern macheu kann

oder^muß; die Besorgung der Wallfahrt
war hingebend und durch großes Vertrauen

weithin anerkannt, die Pastorativn der

ihm inkorporirten Pfarreien eine seelen-

eifrige und gesegnete. Wo dieser Geist

des religiösen Ernstes und der Hingebung

waltet, läßt sich auch für Schulbildung
und wohlthätige Wirksamkeit das Beste

erwarten, wenn statt perfider Räthe und

ökonomischer AuSsaugnng verständiges Zu-
sammenarbeitcn und Unterstützung sich

bieten. Es ist doch eine schöne Idee
um eine solche Institution, wo die Palreö
je nach ihrer Begabung entweder der

Wissenschaft oder der Seelsorgc sich wid-

men können, die einen für Jugendbildung
und gelehrte Arbeiten, die andern für die

Pastorativn ihre Kraft im jugendlichen

und im Mannesalter verwenden, und im

Greisenalter, reif an Erfahrung und Ver-

dieusten, sich zurückziehen und einen fried-

lichen Lebensabend finden, immerhin noch

im Staude und durch die Gelegenheit (die

frequentirte Wallfahrt) begünstiget, auf

ihre Mitmenschen durch Wort oder Schrift
eine» tröstenden und heiligenden Einfluß

zu üben! Die Klöster, wo dies aner-

kannt und geübt wird, welche geistige und

materielle Wohlthaten um sich verbreiten,

haben sich nicht überlebt. Wer

daS behauptet, kennt so wenig die Gegen-

wart, wo in Frankreich, England, Amerika
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Klöster zu Hunderten neu entstehen, als

die Vergangenheit, welche uns beweist,

was die Klöster zum Wähle der Mensch-

heit gewirkt, und wie alle großen Bewe-

gungen, Bedürfnisse nnd Unglücksfälle stets

klösterlich organisirten Vereinen ge-

rusen haben, um der Noth der Zeiten

abzuhelfen. Hätte diese Organisation nicht

auch hier sich selbst entwickelt oder ange-

regt und gefördert werden können? Maria-
stein ist günstig gelegen und bewies sich

für zeitgemäße Forderungen empfänglich.

Es ist ein Frevel, eine solche Institution
todt zu schlagen, und man kann nur
wünschen, daß sie an einem geeigneten

Punkte neu auflebe.

Bemühender noch ist das Vorgehen gegen

das Stift St. Urs und Viktor, und wird
nach allem Anschein verhängnißvoller in

seine» Folgen sein. Auch hier beginnen

die Zerstörungspläne nicht erst seit einigen

Jahren, nnd die ersten Ursachen liegen

ebenfalls serner zurück. Es ist nicht unsere

Aufgabe, die alten Zustände des Stiftes
allseitig zu untersuchen, und zu wieder-

holen, was wir vor vielen Jahren aus

dem Munde eifriger nnd einsichtiger Geist-

sicher darüber gehört haben. Hat es sich

doch auch an andern kirchlichen Jnstitu-
tioncn von jeher gestraft, wenn sie nichts

oder Verkehrtes thaten, und über den

Personen und ihren erbärmlichen Interessen

und Reibungen die Sache vergaßen. Diese

Zustände sind vorüber; das Stift St. Urs

hat durch seine rühmlichen Leistungen in
neuer Zeit bewiesen, daß es seine Stellung
kennt und sie zu erfüllen versteht Und

jetzt soll eS aufgehoben werden?

Man beruft sich auf den Streit wegen
der Propstwahl v. I. 1834 an, wo von
Seite deS Stiftes behauptet wurde: die

Regierung könne zwar den Propst wählen,
aber nur aus der Zahl der Chorherren,
die Regierung hingegen diese Beschränkung

bestritt. Es wäre bald möglich gewesen,

den Streit beizulegen, wenn nämlich die

Regierung den vor ihr erwählten Propst,

Hrn. Anton Kaiser sel., statt Hrn. B.

zum Chorherrn gewählt hätte. Daß sie

es nicht that, war ein Beweis, daß man
den Streit unterhalten wollte,
und dies empfand Hr. Kaiser nach seinen

eigenen Aeußerungen tief und schmerzlich;

fieser Gram fraß an seinem Herzen. —

Man beruft sich ferner auf die Rückwei-

sung, welche die Vorschläge von 1857 in
Rom erfuhren, vergißt aber zu sagen, daß

die Verhandlungen nicht abgebrochen wur-
den und bei ernstlichem Willen der Ne-

gierung gewiß zum Ziele geführt hätten.

Dieser Wille fehlte, und man befand sich

besser bei dem àlus quo, weil während
des Streites die Siftseinkünste in die

Staatskasse flössen. Noch schneller eilt
der Bericht der Regierung über die neuesten

Verhandlung von 1871 hinweg, wo das

Stift die vortheilhaftesten Anerbietungen

machte und die kirchlichen Oberbehörden

ihre Einwilligung in günstige Aussicht

stellten. (Siehe Schreiben des St. Ursen-

stiftes in Nr. 38.) Frühere, allerdings
unerquickliche Dinge hebt man breit und

lang heraus, die neuesten rühmlichen An-
strengungen und Anerbictnngen verschweigt

man und ruft dann aus: „Das Stift
hat keine innere Lebenskrast mehr; seine

gegenwärtige Stellung ist haltlos!" Ja,
wie man treffend erwiedert hat: Der Arzt
hat den Patienten absichtlich abgeschwächt,

der Vormund hat das Vermögen seines

Pflegekindes ausgepreßt; nun haben sie

keine Lebenskraft mebr!
Unter aller Kritik halllos und ober-

flächlich ist, was über das Stift St. UrS

als D o m st i f t im Berichte gesagt wurde.

„Abgesehen davon, daß dieß ein Recht nnd

nicht eine Pflicht in sich schließt

könnten wir ja auch wie andere Kantone

unabhängig vom St. Ursenstift solothur-
irische Mitglieder in den bischöflichen Senat
wählen." So, damit ist Alles gemacht

und geleistet, was der Stand Solothurn
nach dem Bisthumsvertrag zu leisten hat?
Doch: „wenn man sich darauf stützt, die

Diözesanstände würden gegen die Aufhebung
Einsprache erheben, so glaube ich, man
würde leeres Stroh dreschen, wenn man
darüber Worte verlieren würde. Glauben

Sie, ein Keller, Anderwerth, Teuscher

werde sich uns gegenüber auf den Diözesan-

vertrag berufen?!"^) Auf diese Art
„berichtet" man im Kantonsrathe von

Solothurn. Der (7)-Artikel in Nr. 263
des „Vaterland" läßt hoffen, daß man
anderswo anders darüber eintreten werde.

Die gleiche Anklage der Altersschwäche

*) Bericht S. 7 n. 8.

und Sterilität wird gegen das Stift St.
Leodegar zu Schönenwerd geltend gemacht.

Aber nach der „Reorganisation" des Bienen-

stockes werden dort „die geistlichen Ver-

pflichtungcn erfüllt werden wie bisher, nur
daß nach dem Ableben, der zwei ältesten

Chorherren keine neuen mehr an ihre

Stelle treten." Das ist Alles; nur das

Stift hat aufgehört. Der kirchliche
Stiftnngszweck und das Stiftsvermögen
wird auf die Seite gestellt. Wenn ein

alter, verdienter Pfarrer des Kantons

Solothurn, wo wohlgemerkt die Pfarrer

allein in der Gemeinde dastehen und

wegen der kargen Besoldungen keine Er-
sparnisse machen können, sich nach Rnhe

sehnt, weil er eö fühlt, daß er seinen

Verpflichtungen nicht mehr ganz entsprechen

kann; wenn er sich erinnert, wie in an

dein Kantonen sich dem bejahrten Seel-

sorger ein freundliches Asyl öffnet, oder

die Möglichkeit gegeben ist, einen Hülss-
Priester zu bekommen, so verwies ihn frü-
her der Kanton Solothurn an einen Ab-

trag seines selbst kärglich besoldeten Nach-

folgers; jetzt hat er die Aussicht auf die

Hülsskasse, die ihm im besten Falle
12l)l) Fr. in Aussicht stellt, wenn ihn
nämlich daS neu ei n gef ü h rtc
W i e d er w a h l g e s e tz nicht vor-
her auf die Seite schiebt. Eine

ausreichende und ehrenhafte Versorgung

ist ihm verschlossen; im Stift St. Leode-

gar hätte er sie finden können, aber dieses

ist aufgehoben. So hilft man im Kan-
ton Solothurn dem „Priestermangel" ab.

Die Eingabe der soloth. Pastoralkon-
serenz (K.-Z. Nr. 49) bezeichnete die Art
und Weise, wie die zwei Stifte St. Urs
und Viktor und St. Leodegar ihrem ur-
s prün glichen Stiftungszweck erhalten
und zugleich für die Bedürfnisse und For-
derungen der Zeit wirksamer gemacht wer-
den konnten. Sie sprach damit den Wunsch

sehr vieler einsichtiger und gutgesinnter
Männer in Clerus und Volk aus und gab
die glückliche Lösung der Frage an, welche

dem Kanton zur Ehre und zum Nutzen "

gereicht hätte. Was soll nun statt dessen

für eine Verwendung eintreten?

(Forts, folgt.)

— Zu dem Volksbcschlusse vom
4. Oktober, dos Kloster Moriastein,
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das Stift St. Nrs und Viktor und
das Stift St. Lcodcgar aufzuheben.

I. Die Abstimmung. Für Auf-
Hebung wurden im Ganzen 8356, gegen

sie 5896 Stimmen eingelegt. DerKan-
ton Solothurn zahlt etwaS zu 16,666
Stimmberechtigten. Man berechnete die

Zahl der Protestanten, welche ihr I a

einlegten, auf 3666. DaS ist zn hoch

gegriffen, da der Kanton im Ganzen un-
gefähr > 2,566 Protestanten zählt, mithin

(auf 5 Einwohner 1 Stimmberechtigter

angenommen) circa 2566 Stimmberech-

tigte unter denselben.

An der Abstimmung nahmen Theil

14,252; somit hätten ungefähr 1756
ihre Stimme nicht abgegeben. Zählen wir
von den 8356 Annehmenden die 5896

Verwerfenden ab, so bleibt eine Differenz

von 2466. annähernd gleichkommend der

Zahl der annehmenden Protestanten. Nun
kann mau mit größter Wahrscheinlichkeit
behaupten, daß die 1.756 „Stillständer"
ihrer Ueberzeugung nach den Be-
schluß mißbilligten; denn wer immer f ü r
Aufhebung war, wurde zur Stimmnrne
getrieben. Somit wäre die Mehrheit der

Katholiken wider die Aushebung;
aber immerhin ergibt sich, daß ungefähr
5856 geborne Katholiken der Zertrümme-
rnng von drei uralten und wohlverdien-
ten religiösen Instituten zugestimmt haben.

Der p r o t e st a n t is che Buchegg-
berg stimmte, mit Ausnahme eines

einzigen Mannes, für Aufhebung.
Wir dürfen fast zuverlässig annehmen,
daß die übrigen Protestanten im gleichen

Sinne votirten. Diese Mitwirkung der

Protestanten zu einem schreienden Unrecht

an der katholischen Kirche, diese Gleich-
gültigkeit oder Furchtsamkeit der nichtstim-
menden Katholiken und dieser Abfall von
nahezu 4166 Katholiken von den Grund-
sähen ihres Glaubens und den Rechten

und Interessen ihrer angestammten Kirche
ist eine höchst traurige Erschei-
n u n g eine Unehre für den Kanton
Solothurn in den Augen rechtlich Ge-
sinnter und eine schmerzliche Wunde für
das Gefühl ihrer katholischen Miteidge-
nossen ; sie wird ein neuer Ausgangspunkt
für ferneres Unrecht sein.

II. Die Zustimmung. Die erste

kam von der berne r. Sektion des sog.

schweizer. Volksvereins vom 29. Sept.
Der soloth. „Landbote" hat sich wohl ge-

hütet, die ganze krasse Rohheit dieser Bä-
renstimme vor den Solothurnern ertönen

zulassen (siehe „Bund" Nr. 271). Brin-
gen wir Einiges nach: „Für nus B e r-

n e r speziell ist es von großer Wichtig-
keit, wenn dem Kloster Mariastein endlich

eine weitere Existenz abgesprochen wird" —
denn, heißt es da, die Jurassier pilgern nach

Mariastein und holen da ihren Fanatis-
mns, so daß eine „g e s u nd e" Entwick-

lung dieses Laudestheiles in politischer und

kirchlicher Beziehung dadurch nahezu un-

möglich werde. (Wir kennen diese ge-

fünde Entwicklung!) — Unsere Zeit

fordert von den Freisinnigen Thaten.
sie erfordert ein beharrliches, conséquentes

Vorgehen gegen den Feind aller kulturhi-
storischen Entwicklung, den Ult r a m o n-

tanismus. Dieser hat seine Pflanz-
stätten in den Klöstern, die ihrer ur-
sprünglichen Bestimmung entfremdet, von

fanatischen Römlingen bevölkert sind und

zu unwürdigen Agitationszwecken miß-

braucht werden. Deren Aufhebung ist ein

Gebot der Zeit, eine Pflicht des m o-

d e r u e n S t a a t e s." — Nun gehe

hin, Solothurner Volk, und nimm dir
ein Beispiel kulturhistorischer
Entwicklung an den Bernern, an der

Dirnen-, Schelmen- und Mörderwirthschaft
in ihrer Hauptstadt, an der Schnapssau-

ferei über das Land hin, au der unsägli-

chen Rohheit in den Kneipen und an der

noch schmachvollern in Rathssälen, in der

Behandlung seiner katholischen Glaubens-

brüder im Jura! Thue, was im spe-

ziellen Interesse der Bern er
i st, Du darfst auf ihre n Lohn zählen!

Als zweite Zustimmung heben wir her-

vor das Telegramm von A u g u st i n

Keller: „Dem erleuchteten Volke

des Kantons Solothurn und seinen m u-

t h i g en und weisen Behörden Glück-

Wunsch und Hochachtung." — Aus der

Brust dieses Mannes leuchtet es auch

roth und glühend; es sind aber nicht die

drei Sterne des Aargau's, sondern die

Titel dreier Schand- und Brandschriften:
das Gurybuch, die Langeuthaler-Denk-

schrist, der Bericht über die Amtsenthebung
des Bischofs von Basel. Diese drei Schris-
ten strotzen von Lügen und Fälschungen.

Ebensowahr wird es sein, was er den

Solothurnern sagt und ebenso heilbringend,

was er ihnen wünscht, wie das, was er
dem Aargau brachte.

Endlich drittens ein neuer Toleranz-

spektakel am Abend des 5. Oktobers, mit

„Laternen, Fackeln und Waffen": der Be-

such von einigen hundert Bietern und

Wälschcn, um den solothurnischen Freun-
den einen Ehren- und Frcndenbesuch ab-

zustatten. Es wurde angekündet an den

Straßenecken, begrüßt mit Kanonenschüssen,

abgeholt von Regierungsmitgliedern und

andern Größen, hingeführt in die Reit-
s ch u l e, und da getränkt und mit gegen-

seitigen Reden erquickt. Nur einige Proben:
Dr. Bähler in Biel: „Zu Grabe getra-

gen ist die Bischofsmütze, zn Grabe ge-

tragen des Kanzlers Feder. Heute
aber sind die Kloster zu Grabe
getragen. Euch, Solothurner, gebührt

unsere Sympathie und unser Dank." Elie

Ducommun: „Was den Zürchern nicht

gelungen (die Leichenverbrennung nämlich),
ist den Solothurnern gelungen, die Klo-
st e r v e r b r e n n u n g; sie ist eine That
der Solothurner. Ihr habt es gut ge-

macht." R.-R. Jecker, Landammann von

Solothurn, dankt den Freunden aus Biel
und Bern, und will den alten Bund i m

großen G e i st e s k a m p fe bekräfti-

gen. „Wir müssen der r v m i-

scheu Schlange den Kopf zer-
treten. Licht muß werden,
Wahrheit, Volksbildung und
V o l k S f r e i h e i t!" Die Opposition
der kirchlich gesinnten Katholiken nannte

er einen perfiden, infamen Un-
su g. — Landammann Vigier: „Wir
haben einen großen Strauß durchgefochten;

aber ohne d e r B e r n er Hülfe
hätten wir den Sieg nie er-

rnngen." Nationalrath Brosi ver-

abschicdete die Bieter in der Hoffnung,

sie werden an dem Tage, da

man alle Kutten zum Land
hinausjagen werde, wieder
erscheinen. Man habe den Feind
bis ^in die „verborgensten Höhlen" auf-

gesucht; er sei mit ganzer Macht erschie-

neu, mit Auszug und Reserve. „Die
Reserve bildeten die Theodosianerinnen,

welche am Abend vor dem Abstimmungs-

tage von Haus zu Hans gelaufen, um

Nein-Stimmen zu erbetteln." Beim Ab-

schied am Bahnhofe reichte ein Vieler

einem Solothurner eine Papierlaterne mit

den Worten: „Wenn Solothurn die übri-

gen Kutten zum Land hinausjage, so

(Siehe Beiblätter.)
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hätten die Bieter dann noch eine zweite

Laterne im Borrath, um den Kutten
hin a n s z uzü n d e n. " Ihm dankend

ließ Landammann Jecker in höchster Be-

geistcrung einen Bannfluch gegen
Rom und d i e P f a f fen aus. —

So feierten die radikalen Solothuruer
und ihre Gesinnungsgenossen den erjagten,

erlisteten, erzwungenen Sieg über ihre

kirchlich gesinnten und gewissenhaftern Mit-
bürger. Man muß jedoch beisetzen, daß

diese lümmelhafte Rohheit von vielen sog.

Freisinnigen mißbilligt wurde.

III. Die Beleuchtung dazu.
Hieher dient 1. die früher in den Blättern
gemeldete Thatsache, daß drei jurassische

Priester in dem Pfarrhause von Bärschwyl,
auf Befehl des solothurnischen Regierungs-

statthalters zu Breitenbach, durch bewaff-
nete Landjäger arretirt und b>s zur ber-

nischen Grenze abgeführt wurden, wo glück-

sicher Weise keine Gensdarmen sich be-

fanden.

2. Nach dem Regierungsprotokoll wurde

Hochw. Hr. Pfarrer Businger in Eger-
kingcn wegen folgender Worte, die er bei

Anlaß der Kinderkommunion an die
Kinder richtete, zur Verantwortung ge-

zogen: „Anknüpfend an das allgemeine
Gebet empfehle ich Euch die drei geistlichen

Stiftungen, die eine mehr als 1000jährige
Wirksamkeit hinter sich haben, und nun
einem unchristlichen Geiste zum Opfer
fallen sollen.

„Da wende ich mich nun an Euch,

meine lieben Kinder, die Ihr heute den

Heiland empfangen habet. Heute beten

am Gnadenorte Mariastein Tausende und

Tausende von Stimmen zur Erhaltung
dieses herrlichen Gotteshauses, wo schon

so Viele Trost, Frieden und Ruhe ge-

funden. Betet auch Ihr, meine lieben

Kinder, denn nur das Gebet kann helfen,

damit nie auf dem Kanton Solothurn
eine solche Ungerechtigkeit ruhe, die statt
Ehre Unehre, statt Segen Fluch bringen
wird.

„Betet für Eure Väter, damit es nie

heiße: Auch mein Vater hat zu dieser

Frevelthat mitgeholfen. Dieß gilt auch

Euch, meine lieben Kinder."

3. Die aus der allgem. Schweiz.-Ztg.
Nr. 236 in mehrere Blätter übergegangene

Nachricht von dem in Solothurn Herr-
schenden Trol- und Zwangsystem, wie alle

Stimmfähigen aufgezeichnet, nach ihren

Ansichten klasstficirt und die Schwankenden

durch bestimmte Leute auf alle mögliche

Weise bearbeitet werden. Das ist nicht

bloß vollständig wahr, sondern gilt
bis auf daS letzteDörfchen im
Kanton. Versprechungen, Drohungen,

Amtsentzug oder Amtsaussicht und na-
mentlich die ökonomische Abhängigkeit

von Gesinnungsverwandten, Gläubigern,
Fabrikhörigkeit u. dgl. m. werden gegen

Einzelne und deren Verwandte in Be-

wegung gesetzt; kurz: es ist ein com-

pletes System der Lockung und Bedrückung,

das auf dem Volke lastet.

4. Am Vorabend des Abstimmungs-

tages wurde an alle Seelsorgsgeistliche im
Kanton folgendes (oder ein ähnlich lauten-

des) Telegramm versandt und durch Er-
presse ihnen zugestellt (einzelnen erst nach

10 Uhr Nachts):

„Wir fordern Sie auf, sich morgen
jeder Einwirkung auf die Abstimmung von
der Kanzel zu enthalten, ansonst wir nach

der Strenge des Gesetzes einzuschreiten ge-

nöthiget würden.

Der Landammann A. Jecker.

Der Staatsschreiber Amiet."

„Licht muß werden, Wahrheit,
Volksbildung und Volksfreiheit!"
rief der Unterzeichner jenes telegraphischen

Ukas. Uns kömmt jenes Wort in den

Sinn: H w <z ost siora vsstru stpo-
to 8tu s àsbrurrilll.

Bern. Professor Friedrich hat keinen
Urlaub erhalten, um in Bern an der alt-
katholischen Fakultät Vorträge zu halten.

Für die 6—8 französtschredenden Schüler
derselben sei gesorgt; die 5—6 deutsch-

redenden Kandidaten werden wahrscheinlich

in diesem Jahre noch einmal nach Bonn
gehen.

Jura. Publicistisches Duell. Der

gänzliche Fiasko, welchen das

Staatspastorenthum in den Volksabstim-

mungen gemacht, liegt wie ein Alp auf

den Kirchenstürmern und ihr Organ (Uro-
Arö8), weiß sich nicht anders aus der

Patsche zu ziehen, als indem er die Zahl-
angaben des katholischen Organs (Uuzss)
als unrichtig (jedoch ohne Beweis)
erklärt. Damit sind aber die Staats-
kirchler aus dem Regen in die Traufe
gerannt, denn das fordert sie

nun zu folgendem publicistischem Duell
heraus:

1. Der -?i-oAl-ö8>> soll die Zahl der

Bürger, welche für die Staatskirche ge-

stimmt, aus einer jeden Gemeinde

angeben. 2. Dann wolle der

die Namen dieser Stimmenden, soweit
sie ihm berichtet werden, veröffentlichen.
Sollten die Namen mit der Zahl
nicht übereinstimmen, so solle dann der

»?i'0A'i'è8- sodann die Namen der vom
«?ux8» Ausgelassenen seinerseits

publiciren und so werde sich unfehlbar
die wahre Zahl herausstellen.

Mau ist auf die Entwicklung dieses pu-
blieistischen Duells in- und außerhalb dem

Jura sehr gespannt. *)

— Selbst in der Hauptstadt Prun- '

trut, der Residenz des fehlbaren Staats-
bischofs Pipy, hat die Abstimmung die

Staatskirchler geschlagen. Von 676 Be-
rechtigten betheiligten sich nur 145 (nach
den Radikalen 157), also nicht ein Vier-
theil! Und dennoch ist gegenwärtig
durch Staatsdekret dieser ^ im Besitz
der 3 Kirchen, der 3 Kapellen und aller
Kirchengüter PruntrutS und die müs-
sen auf ihre Kosten in einem Zimmer
den Gottesdienst halten! Diese Annexion
ist um so greller, da alle diese Kirchen,
Kapellen und Kirchengüter von den Vor-
eitern der Pruntruter gestiftet wurden und

H Auch in den Laufenthalischen
Ortschaften hat sich die große Mehrheit von
der Staatsreligion losgesagt und ihre Namen
vom kirchlichen Stimmregister gestrichen. Wir
haben Gemeinden, wo nur wenige Apostaten
übrig sind, um die neue Kirchgemeinde zu
bilden, so sind z. B. in Nenzlingen nur 5 auf
dem Stimmregister, darunter nur ein Orts-
bürger und 4 Fremde. Röschenz uur 3, von
121 Stimmen. Liesberg ebenfalls eine Win-
zige Zahl von etwa 150 Stimmen.
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unter dem ^ der Staatswahlen sich

meistens nur Fremde befinden.

— Lebensbilder. Auch M anima,
der in Montfaucon eingesetzte Staatspa-
stor hat den Jura wieder verlassen. —
Der als Staatsvikar für Courroux und

Vieques ernannte Lagardelle ist am Tage

nach seiner Einsetzung nach Amerika ab-

gedämpft. Warum diese plötzliche Ab-

reise? —
Auch unter dem weiblichen Theile

unseres Staatspastorenthums machen sich

Mutationen. So ist Madame Lu Xàs
aus dem Pfarrhause des Staatspastor

Demski von Courvaire mit Sack und

Pack abgezogen. In Delsberg wurde ihr
Mobiliar verkauft und ein Polizeidiener

notirte den Erlös eines jeden Stückes.

Was hat denn die Polizei mit dem Mo-
biliar der Madame Xàs zu kakeliren?

— Der Staatspvstor Portaz von

DelSberg ist seit einiger Zeit unsichtbar

geworden. Hat Madame Cancia-
nille vielleicht neue Vistonen und ist

Portaz zur AufzeiHpung derselben im

Pfarrhans eingeschlossen? (Zui vivru
VSIWU.

Der berüchtigte Staatspastor V o n-

thron läßt sich jedesmal durch einen

Gensdarmen begleiten, wenn er von ,Glo-
velier nach Delsberg wandert. Da diese

Wanderungen jede Woche mehrmals ge-

schehen, so hat der Gensdarm viel zu

reisen. Wer zahlt dessen Staatsschutz?

— In Boscourt hat Vonthron bisher

9 Mal Messe gelesen, aber immer bloß

in Anwesenheit seines Meßdieners, außer

einmal, wo noch ein Schärmauser an-

wohnte, den dann ein Trinkgeld erfreute.

Er verlangte Wächter vor sein Haus und

Läden vor alle Fenster, bis man ihm

sagte, er könne sich solche aus seinem
Beutel anschaffen.

Msthuur St. Hallen.
Vom Bodensee. Im deutschen

Reiche geschieht so viel Lehrreiches für
uns Schweizer, daß ich Ihnen heute wie-

der eine Blumenlese aus dem Nachbar-

lande sende. Vor allem ist es nicht un-

interessant, aus Konstanz zu erfahren,

daß Führer der A lt k a t h o l ik en
ihre Kinder nicht altkaiholisch,
sondern lutherisch erziehen lassen.

Stromeyer, der auf dem letzten Constan-

zer-Congreß durch den „Bischof" Rein-
kens aus einem Saulus zu einem Pau-
lus bekehrt wurde, der aus Revanche für
die Exkommunikation immer am Altka-
tholizismus schürt, läßt seine Kinder

protestantisch erziehen. Warum
nicht altkatholisch? Der Abgeordnete

Fieser, Führer der Altkatholiken, läßt sei-

nen Kindern, wie man uns auf's Be-
stimmteste versichert, eine pro test an-
tische Erziehung geben und sitzt im
a l t k ath olischen Kirchenrath. Warum
denn nicht altkatholisch?

Auf römisch-katholischer Seite

hingegen tritt das katholische Bewußtsein
immer energischer hervor. Das zeigt sich

zumal in der erzbischöflichen Residenzstadt

zu Freiburg. So hat sich am 27. Sept.
die kirchengetreue Gesinnung der katholi-
schen Männer Freiburgs in erfreulicher

Weise kundgegeben. Einer öffentlichen

Einladung folgend, hatten sich bei 1699
Männer in dem Kaufhaussaale eingefun-

den, um gemeinsam gegen das Vorhaben

der sog. „altkatholischen" Partei, die zum

größten Theil aus Freimaurern und Tauf-
katholiken besteht und laut Bericht der

Freiburger Zeitung die Sl. Martinskirche
und Pfründe beanspruchen wollte, feierlich

zu Protestiren. Viele Theilnehmer, welche

in dem Kaufhause keinen Platz mehr fin-
den konnten, hatten sich außerhalb des-

selben auf dem Münsterplatze versammelt.

Einem „altkatholischen" Emissär, welcher

katholischen Frauen vor dem Kaufhause

ein Flugblatt der Gegenpartei aufdringen

wollte, wurde von denselben eine wohl-
verdiente „Abwandelung" zu Theil. Frei-
Herr H. v. Rick eröffnete die Versamm-

lung mit einer trefflichen Einleitungsrede;
es sprachen die HH. Anwalt W a a b e,

Dr. Schmitt und der greise katholische

Vorkämpfer, Hofrath v. Büß, welcher

vom Gesichtspunkte des Rechtes aus zeigte,

wie unbegründet die gegnerischen Ansprüche

sind. Der reichste Beifall der Versamm-

lung wurde bem verehrten Redner zu

Theil. — Herr Pfarrer Mar Jäger
von St. Märgen, früher langjähriger
Cooperator und Pfarrverweser von St.
Martin, ermunterte die Katholiken zur
Ausdauer im Gebete, zum muthigen Be-

kennwisse ihrer katholischen Ueberzeugung

/
und zu jener ächt christlichen Gesinnnng,

welche für die Vertheidigung der guten

Sache kämpft ohne die Person der Geg-

ner zu hassen. Nachdem noch einige, auf
die brennende Frage bezügliche Resolutio-

nen gefaßt worden, trennte sich die impo-
nirende Versammlung in dem gehobenen

Bewußtsein katholischen Glaubens und

katholischer Eintracht.
Die Versammlung wurde auch mit

Erfolg belohnt, denn, wie das „Freibur-
ger Kirchenblatt" berichtet, traf am 28.
die Nachricht ein, daß der Großherzog
den seitherigen Stadtpfarrer Bremeier
zu Weinheim auf die St. Martinspfarrei
in Freiburg präsentirt habe. Damit ist

die Erregung, welche die katholischen Ge-

müther Freiburgs in Spannung hielt,

zum Abschluß gebracht. Die „altkatho-
lische" Freiburger Zeitung knurrt gewal-
tig wider die katholische Männerversamm-

lung, die ihr so schwer im Magen liegt.
Die K u l t u r k ä m p f e r suchen nun

auch unter den Taubstummen Ne-

kruten zu macheu und bereits zeigte sich

dieser T a u b st u m m e u - L i b e r a l i s-

m u s in einer jüngst in Wien gehaltenen

Taubstummen-Versammlung. Einer der-

selben meinte, der Gottesdienst sei nur
für Kinder, und ein Berliner erklärt alles

Kirchenzeug für Firlefanz. Der Taub-
stumme bete Gott in der Natur an, er

brauche keine Kirchen; wer eine braucht,
der baue sich eine: unter den Taubstum-
men dürfe es keine Jesuiten geben. Der-
gleichen Ansichten müßten uns mit Ent-
rüstung erfüllen, wüßten wir nicht, daß

sie von Menschen ausgedrückt werden,
denen wir mit Grund unser Bedauern
widmen. Der Mangel an Gehör und

Sprache beraubt sie vieler Freuden, welche

andere Menschen genießen können, der

Himmel jenseits hätte ihnen reichlichen

Ersatz dafür geboten, da kommt nun der

Liberalismus daher und nimmt ihnen

auch diesen. Und es ist und bleibt doch

nur Einer, der den Taubstummen für
Zeit und Ewigkeit heilen kann, und der

ist Jesus Christus. Verlassen sie ihn, so

sind sie nicht nur taubstumm, sondern

auch blind, und ihre eigenen Feinde. Deß-

halb doppelt traurig, wenn unter Taub-
stummen gottlose Ansichten Eingang
finden.
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-Kisthum Khur.

Schwyz. Einsiedeln. (Bf.) Meinem

letzthinigen Bericht über unsere häuslichen

und öffentlichen Feste kann ich heute noch

den herrlichen Schlußstein gleich der schön-

sien Doppelkrone auffetzen. Es gereicht

nämlich dem hiesigen Stifte gewiß zu ebenso

hoher Ehre, wie zur außerordentlichen Freude,

daß es innerhalb eines einzigen Monates

f ü n f seiner Mitglieder als Jubilate
zum erhabenen Weihe-Altare führen konnte,

zuerst drei Jubelprofesfen und endlich zwei

Jubelpriester, den Hochw. Hrn. Kon-
rad-Maria Effinger und endlich

den Hochwst. Abt Heinrich deS Stif-
tes selber. Der Erstere hielt seine Sekun-

diz am St. Michaelsfeste, Dienstags den

29. Herbstmonat, und mehrere Umstände

trugen zur Erhöhung dieser Festfeier bei.

Ein geborner Einsiedler, aber Profeß im

Kloster St. Urban, hatte er nämlich schon

seine Primiz in der Stiftskirche seines Hei-

mathortes gefeiert. Beinahe vieruudzwan-

zig Jahre wirkte nun der seeleneifrige

Priester zuerst als Pfarrer aus einer Er-

Positur, dann als Novizenmeister und

Prior wieder im Stifte. Da erschien

das verhängnißvolle Jahr 1 8 4 8 : den

29. Jänner starb der hochverdiente Abt

Friedrich Pfluger, und die Oberleitung des

hartbedrängten Stiftes ging auf den Hochw.

Prior über. Die Eristenz des herrlichen

Klosters wurde mit jedem Tage gefährde-

ter, am 13. April erfolgte dessen Aufhe-

bung durch die luzernische Regierung, und

der schon um dessen willen tiefgedrückte

Prior mußte unter dem Verdachte, als

habe er einige Werthgegenstände des Klo-
sters vor den Räubern in Sicherheit ge-

bracht, auf einige Zeit in das Gefängniß

wandern. Aus diesem endlich befreit, fand

er sein theuerstes Asyl in dem heimathli-
chen Stifte Maria - Einsiedeln, und hier

wirkte er fortan mit neuer ^Geisteskraft

als Professor, Beichtvater und aszetischer

Schriftsteller. Ein neuer Freuden- und

Ehrentag wurde für ihn der 19. Jänner
1861. An diesem Tage wurde er dem

hiesigen Stifte als wirklicher Kapitular in
solenner Weise einverleibt. Seine unaus-

gesetzte geistige Thätigkeit fand hierin noch

eine lebendigere Anregung und Ernennte-

rung. Unter den von ihm verfaßten, so

beliebten und werthvollen Gebetbüchern

nimmt „der Leidenskelch" eine vor-

zügliche Stelle ein. Da ließ es im Jän.
1873 die göttliche Vorsehung zu, daß der

ehrwürdige Bearbeiter dieses Kelches, wel-

chen er mit den schönsten Diamanten himm-
tischen Trostes geschmückt, denselben selber

nnt vollen Zügen trinken mußte in Folge
eines Beinbruches, der ihn auf länger
denn sieben Monate an's Schmerzenbett

fesselte. So geschah es, daß aus der gött-

lichen Druckerei selber ein „alter" und

„neuer" Leidenskelch hervorging. Wie durch

ein Wunder wurde der dreiundsiebenzjäh-

rige Greis wieder auf freie Füße gestellt,

und so konnte er am 29. Herbstmonat,

umgebezr von einer zahlreichen ehrenden

Verwandtschaft und liebenden geistlichen Mit-
brüdern seine Jubelmesse voll des Trostes

und mit noch kräftiger Stimme singen in
der heiligen Kapelle und vor dem weltbe-

rühmten Gnadenbilde, das gerade svor 71

Jahren aus der Flucht in feierlicher Weise

war nach Einsiedeln zurückgetragen worden,

So bildete diese erhebende Sekundiz
eine würdige Einleitung zmn hochfeierlichen

Priesterjubiläum des Hochwst. Abtes He in-
r i ch IV. am folgenden Sonntag, dem hl.
Rosenkranzfeste. Zu dieser Hochfeier trafen

nicht bloß eine große Zahl der auswärti-

gen Conventmitglieder, sondern auch meh-

rere Hochwst. Prälaten ein: der Weihbi-

schos Kaspar von Chur, die Aebte von

Rheinau und Engelberg und der Propst
Tanner von Luzern, überdieß viele andere

angesehene Weltgeistliche und eine Abord-

nung der schwyzerischen Kantonsregiernng,
wie die Häupter der Bezirksregierung Ein-

fiedelns. Reich und geschmackvoll waren
der Hochaltar, das Chorgitter und beson-

ders der ganze Conventsaal geziert. Die
geschwächten Körperkräfte gestatteten es dem

Hochwst. Jubilât nicht, das feierliche Pon-

tifikalamt um 9 Uhr auf dem Hochaltar

zu halten. Darum celebrirte er seine

Jubelmesse morgens um halb 6 Uhr in
der hl. Kapelle, unter Assistenz seines

geistlichen Vaters, des vorgenannten Hochwst.

Weihbischofs, seines einstigen geistlichen Soh-
nes. Während der ganzen hl. Handlung trug
der Chor passende Gesänge mit Orgelbeglei-

tung vor. Nach 8 Uhr begann die Fest-

predigt, gehalten von dem ebengenannten

Hochwst. Weihbischof. In gelungener Weise

verflocht er das Rosenkranzfest mit der Se-

kundiz zu einem harmonischen Ganzen, in-
dem er das Leben, das Wirken und den

Lohn des Priesters mit den Geheimnissen

des freudenreichen, schmerzhaften und glor-
reichen Rosenkranzes, in den innigsten Zu-
sammenhang brachte. Nun folgte das feier-

liche Hochamt, gesungen vom Hochw Dekan

des Stiftes, welchem jetzt der Hochwst. greise

Jubilât pontillonlilsr assistirte und am

Schlüsse den feierlichen, päpstlichen Segen

ertheilte. Das Mittagessen nahmen sämmt-

liche Gäste mit den Conventualen im ge-

wohnlichen Refektorium, das, wie bereits

gesagt, bei diesem Anlasse im reichsten,

schönsten Schmuck glänzte. In lateinischer

Sprache schilderte der Hochw. Herr Dekan

mit kurzen, aber kräftigen Zügen das bis-

herige so vielumfassende und erfolgreiche

Wirken des Hochwst. Jubilaten als Priester,
Oekonomen und Abtes. Gegen Ende des

Mahles dankte der Hochwst. Jubelpriester
mit gerührten Worten sämmtlichen Fest-

theilnehmern im Allgemeinen und Beson-

dern, andere Toaste unterblieben auf dessen

ausdrücklichen Wunsch.

Die herrliche Jubelfeier schloß bei ein-

brechender Nacht mit der Beleuchtung des

Fleckens und mit einem großartigen Fackel-

zuge, der unter zahlreichster Betheiligung
des Volkes durch die Hauptgasse des Fleckens

hinaufzog und sich vor des Abtes Wohnung
im Halbkreise aufstellte. Bei diesem Schluß-
akte ergriff der regierende Bezirksammann
Arnold Kälin das Wort, dankte dem Hochwst.

Jubilât für seine fünfzigjährigen chervor-

ragenden Verdienste um Dorf und Bezirk
Einsiedeln und versicherte ihn und sein

Hochw. Stift des innigsten Dankes und

treuer Anhänglichkeit in schönen und trüben

Tagen, die noch kommen mögen. Diese

begeisterten Worte des Bezirksvorstandes

riefen den günstigsten Eindruck hervor. Dem-
selben erwiderte der sichtlich ergriffene Prä-
tat: „Fünfzig Jahre bin ich mit dein

Lande in öffentlichem Verkehre gestanden,

habe während dieser Zeit Vieles und Ver-
schiedenes erfahren und durchgemacht; aber

bei all' diesen Wechselfällen, was,habe ich

gefunden? Was habe ich in dieser Schule

gelernt?. Dies, daß auf dem Wege der

Zwietracht und des Haders
nichts Gutes erreicht werden kann; daß

hingegen Friede und Eintracht
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das allerbeste Mittel sind, sich das gegen-

seitige Lebensglück zn gründen. Diesem

schönen Zwecke also werde ich mit Freuden

noch meine letzten Lebenstage widmen, und

bringe daher ein Hoch allen Denjenigen,
die mit mir in dieser Beziehung eines
Sinnes sind." / —

Mistflum Genf.

Genf. Sr. Gn. Bischof Mer-
millod predigte Ende September eine

Retraite im Seminar zn Auch. Bei
400 Priester betheiligten sich an diesen

geistlichen Uebungen und alle fühlten sich

durch die Vorträge des aus dem Schweizer-

lande verbannten Bischofs gestärkt und er-

mnthigt.

— Zwei Italiener aus der Umgegend von

Neapel haben dem Großraths-Präsident ihre

Dienste als S t a a t s p a st o r e n aner-

boten, jedoch denselben ersucht, ihnen zuerst

das R eis e geld zuzusenden. Der Präsi-
dent eröffnete das Schreiben in der Mitt-
woch-Sitzung; der Großrath scheint jedoch

an Panelli I genug zu haben und sich

nicht nach Panelli II und III umsehen zu

wollen.

— Die Gemeinde hat
den voin Ständerath abgesetzten katholischen

Ammann Gindre einhellig wieder als

Gemeindevorsteher ernannt. Wahrscheinlich

wird die Wahl wieder kassirt, aber die Ge-

meinde wird damit ihrem vortrefflichen

Ammann ein öffentliches Zeugniß der Hul-
digung geben und vielleicht wird dadurch der

Staatsrath in Zukunft mit den Amts-

Entsetzungen rückhaltiger.

— In dem nachbarlichen Savoyen hat

wieder eine große Wallfahrt zur Grabstätte

des hl. Bernhard von Menthone, dem

Stifter der Hospizien auf dem großen

und kleinen St. Bernhard stattgefunden.

Die Zahl der Theilnehmer stieg auf

20,000.

Italienische Mistflümer.
' Tessin. Der Staatsrath hat den Priester

J o h. Riva zu einer Geldstrafe von

Fr. 200 verurtheilt, weil er am staatlich

nicht mehr anerkannten Feiertage des hl.

Abundins Gottesdienst gehalten und

die Katholiken zur Beobachtung dieses

Feiertages im Gewissen verpflichtet erklärte.

Der Staatsrath hat dein Priester Riva über-

dieß jede Funktion in der Kirche, mit Aus-

nähme der Lesung einer stillen Messe un-

tersagt! Es lebe die freie Kirche im freien

Staate.

Personal-Chronik.

B a s c l l a n d. Letzten Sonntag wählte
die Pfarrgemeinde Ar lc s h e i m mit 88 gegen
5 Stimmen den bisherigen Pfarrer von Et-
tingen, Hochw. Hrn. Süt t e rlin, zu ihrem
Seelsorger.

St. Gallen. Hochw. Hr. Pfarrrektor
E b e rle ist zum Regens des Priesterfeminars
in St. Georgen und an seine Stelle
Hochw. Hr. bischöflicher Kanzler Linden zum
Pfarrcktor an der Kathedrale gewählt.

Inländische Mission.

l. Gewöhnlich« Vere i ns b et tr äg e.

Uebertrag laut Nr. 40: Fr. 19,332. 9V

Sammlung in der Pfarrgc-
meinde Münster „ 120. -

Vom löbl. Frauenhloster in Her-
metschwil „ 30. -

Von Wohlthätern der Pfarrei
Hermetschwil „ 20. —

Vom Missionsverein in Brisago „ 30. —
Aus der Pfarrei Kirchdorf „ 114. —

„ „ „ Rohrdorf:
a) Opfer in der Pfarrkirche „ 5!. 50

d) „ „ „ Filialkirche
Künten „ 16. 20

Ans der Pfarrei Spreitenbach „ 44. —

„ Gemeinde Gebenstorf 5. —

„ „ Pfarrei Fischingen 22. —
Von I. K. in Aadorf „Gott zn

Ehr) den Seelen zum Heil „ 10. -
Aus der Pfarrei MüSwangen „ 30. —

Fr. 19,725. 60

Uebertrag: Fr. 19,725. 6»
Von einer unbekannt sein wollen-

den Person in Fischingen „ 20. -
Kirchenopfer amBettag in Frauen-

feld 75. -
Durch Herrn N. Schleuniger,

Redaktor der „Botschaft" 108. 40
Aus der Pfarrei St. Gallen:

u) Stadt und Tablai „ 242. —
I>) St. Georgen „ 40. -
e) Kloster NotkcrSegg „

Aus der Pfarrei Berg „ 18. -
Vom löbl. Kloster Grimmenstcin „ 20. —

„ „ Wonnenstein „ 5. —
Von der St. Anna-Bruderschaft

in Solothurn „ 20. -
Ans der Gemeinde Villmcrgen „ 84. -

Fr. 20,333. -
Der Kassier der inl. Mission:

Vfciffrr-Siniigrr tu Lnier«.

Folgende Geschenke sind dem inländischen

Missionsverein zugekommen:
Von einem Wohlthäter aus Faido, Kt. Tessin:

1 grünes Meßgewand, 1 Albe, 1 Corporate,
13 Purificatoricn, 1 Stück Leinwand.

Von Frl. Müller in Wyl: 1 weißes Velnm,
20 Ellen Spitzen, 6 Corporation.

Vom löbl. Kloster Maria-Rickenbach: 6 Ellen
Spitzen, 3 Corporalien, 3 Pallen.

Von Madame de Reynold-Boccard in Frei-
bürg: 6 Corporalien, 6 Purificatoricn.

Von Madame Schönweid-Thalmann in Frei-
bürg: 3 Knaben-Kappen, 3 Töchter-Hauben,
8 Halstücher. (Alles für die Pfarrei in
Vivis bestimmt

Namens der Paramenten-Verwaltung:
Hab erthür,

Kaplan im Hof, in Luzern.

Bei der Expedition eingegangen:
Für die inländische Mission

von der katholischen Kirchgemeinde
DießenHosen Fr. 25. —

Für die verfolgte Geistlichkeit des

Bisthnms Basel: aus der Pfarrei
Lnnkhofen Fr. 30.

Vorzügliches

Mittel gegen Gliedsucht
nnd mchere Mrkättungm,

seit Kurzem erfunden, ist bis heute das Einzige, das bei richtiger Anwendung leichte Glied-
sucht augenblicklich, eine hartnäckige, lange angestandene, bei Gebrauch mindestens einer Doppel-
dosis innert 4 bis 3 Tagen heilt.

Preis einer Dosis, G-branchsanweisung u. Verpackung Fr. 1. 50, einer Doppeldosis Fr. 3.
Eine Menge Zeugnisse von Geheilten des In- und Auslandes beim Eigenthümer

M Mattflasar Amsialden in Tarnen (Obwalden.)

Druck und Erpedition von B. Schwendimann in Solothurn.


	

